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Die Seite des Geschäftsleiters

Liest man die Geschichte des HEV Zürich
in seiner Jubiläumsschrift zum 125-jährigen
Bestehen, ist man geneigt, den Schluss zu
ziehen, dass sich im Grunde genommen
nichts geändert hat, da der Verband sich
auch heute immer noch mit den gleichen
Problemen herumschlägt. In der Tat trifft
das auf die Kernthemen auch zu. Die öffent-
lichen Kassen mussten immer von denen
gefüllt werden, die etwas haben, und Haus-
eigentümer konnten ihr Eigentum schon
damals nicht durch irgendwelche buchhal-
terischen Tricks zum Verschwinden bringen.
Die Klage, der Staat sei in Sachen Steuern
und Gebühren ausserordentlich kreativ und
Hauseigentümer vor allem als unerschöpfli-
che Steuersubjekte willkommen, war daher
ein beständiges Element in der Verbands-
geschichte. Und die Auseinandersetzungen
mit Mietern belastete Liegenschaftsverwal-
ter nicht anders als heute, genauso wie das
Mietrecht nie aus dem Schussfeld der Politik
verschwand.

Das ist aber nur die eine Seite. «Wohnen
heute» lässt sich im Grunde genommen gar
nicht mit «Wohnen vor 125 Jahren» ver-
gleichen. Häuser bestehen zwar auch heute
grundsätzlich aus den selben Elementen wie
damals – Keller, Mauern, Fenster, Dach –,
im Übrigen sind die Unterschiede aber eher
grösser als die Ähnlichkeiten. Erinnerun-
gen an zauberhafte Eisblumen erfüllen den
einen oder anderen wohl mit Nostalgie, aber
machen wir uns nichts vor, in einer Woh-
nung von damals möchten wir heute nicht
wohnen. Die technischen und hygienischen
Neuerungen, die uns inzwischen zur Selbst-
verständlichkeit geworden sind, würden
Seiten füllen. Die Enge in damaligen Woh-
nungen mag die Familienmitglieder näher

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Kein Zurück zur «guten alten Zeit»

zusammengebracht haben – unweigerlich.
Ob es dem Zusammenleben förderlich war
oder eher gerade das Gegenteil, möchten
wir heute jedenfalls nicht am eigenen Leib
erfahren. Und das Erstaunlichste daran: Al-
len Fortschritten zum Trotz wird kein grös-
serer Teil des Einkommens fürs Wohnen
ausgegeben als früher. Damit wären wir bei
der Rolle der öffentlichen Hand beim Woh-
nungsbau. Dachte man einst bei «Sozialer
Wohnungsbau» an «Freudlose Gasse», so
weckt der Begriff heute viel eher die Asso-
ziation mit «Schöner Wohnen». Im Gegen-
satz zu damals kann der HEV heute die städ-
tische Wohnungspolitik aus Überzeugung
unterstützen. Er betrachtet sie als Erfolgs-
modell, das sich zu einer auf die spezifisch
zürcherischen Verhältnisse zugeschnittenen
Mischung von städtischem, genossenschaft-
lichem und privatem Wohnungsbau entwi-
ckelt hat, dessen erprobte Ausgewogenheit
nicht durch wahltaktisch bedingte Eingriffe
gefährdet werden darf. ■

Albert Leiser
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Richtplan

Planbeständigkeit nicht vorschnell wieder
geändert werden. Deshalb stellt der HEV
dazu auch keine Anträge. Sollte dieser Teil
jedoch – auch aufgrund geänderter poli-
tischer Zusammensetzung im Kantonsrat –
wieder zur Diskussion stehen, so behält
sich der HEV entsprechende zusätzliche
Anträge ausdrücklich vor. Dies gilt auch
für den umstrittenen Seeuferweg; im Hin-
blick auf die kommenden Debatten rund
um die lancierten Volksinitiativen hält der
HEV ausdrücklich fest, dass er eine Ver-
schlechterung der Vorlage durch eine wei-
tere Aushöhlung der Eigentumsgarantie
nicht akzeptieren würde. ■

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 30 14

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch

Altbau und Denkmalschutz
Kundenservice/Beratung
Entwurf und Gestaltung

Kunst am Bau
Hightech/Büroumbauten

Gesunde Anstriche
Arztpraxis/Klinik

Maler Feurer AG
Eidg. dipl. Malermeister, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 21 20, www.malerfeurer.ch
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Richtplan

Kritik an der Richtplanänderung
Eine vorzeitige, nicht mit der Bundesebene koordinierte
Totalrevision des Richtplanes ist abzulehnen. Die Vorlage muss zur
Entschlackung der Baugesetzgebung und zum Abbau der Bau-
bürokratie beitragen. Den Gemeinden ist mehr Spielraum bei der
Definition der Siedlungsränder zu belassen, und die neuen
Arbeitsplatzgebiete sollen auch für den Individualverkehr gut erreich-
bar sein.

bl. Im Rahmen der Vernehmlassung
zur Totalrevision des Zürcher Richtplans hat
der HEV Kanton Zürich zum Ausdruck ge-
bracht, dass er das Vorgehen ablehnt, den
Richtplan vorzeitig und ohne Koordination
mit der Bundesebene zu revidieren, da es
dem Wirtschaftsstandort Zürich schadet.
Die Vorlage muss zudem zwingend einen
Beitrag zur überfälligen Entschlackung der
Baugesetzgebung und insbesondere zum
Abbau der vorhandenen Baubürokratie leis-
ten, da ansonsten die verfassungsmässig
garantierte Eigentumsgarantie weiter aus-
gehöhlt wird.

Nebst diesen Hauptkritikpunkten fordert
der HEV, dass den Gemeinden bei der De-
finition der Siedlungsränder mehr Anord-
nungsspielraum zu belassen sei und dass
neue Arbeitsplatzgebiete auch für den Indi-
vidualverkehr gut erreichbar seien.

Nicht nur Kritik …
Ungeachtet dieser schwerwiegenden Kri-

tik begrüsst der HEV die Zusammenlegung
der verschiedenen Teilrichtpläne als neues
Richtplaneinheitswerk für den Kanton Zü-
rich ausdrücklich. Dadurch verbessert sich
die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Als neues Einheitswerk ermöglicht es auch
eine bessere inhaltliche Abstimmung durch
die festsetzende Legislative (Kantonsrat).

Dies entspricht dem Grundsatz der raum-
planerischen Koordination.

Unbestritten sind auch die sich dem Kan-
ton Zürich stellenden Herausforderungen:
Wachstum bewältigen, demografische Ent-
wicklung und sozialen Wandel berücksich-
tigen, nachhaltige Siedlungserneuerung
dank innerer Verdichtung sowie die Aus-
richtung der Siedlungsentwicklung grund-
sätzlich auf den öffentlichen Verkehr. Vor-
behalten bleiben aus der Sicht des HEV
namentlich die Arbeitsplatzgebiete. Es kann
nicht angehen, eine benötigte Einzonung
in eher abgelegenen Gebieten mit dem
Hinweis auf die mangelnde Erschliessung
durch den öffentlichen Verkehr zu verwei-
gern und damit die Bewohnerinnen, Be-
wohner und Unternehmen in diesen Gebie-
ten zu «bestrafen». Es ist deshalb richtig, die
Erschliessungsanforderungen in Bezug auf
den öffentlichen Verkehr an der Siedlungs-
dichte zu orientieren. Je peripherer die Lage,
umso stärker kommt die individuelle Mobi-
lität zum Einsatz, um der Zersiedlung nicht
weiter Vorschub zu leisten und die vorhan-
denen Infrastrukturen optimal einzusetzen.

… und ein Vorbehalt
Schliesslich sollten die erst kürzlich

neu festgesetzten Kapitel «Verkehr» und
«Ver- und Entsorgung» im Hinblick auf die





Energie

371HEV 6 | 2011

Tipps zum Energiesparen:
www.energybox.ch

Die Online-Beratung erlaubt auch ohne
technisches Fachwissen eine Beurteilung
des Stromverbrauchs im eigenen Haus-
halt sowie Massnahmen zur Senkung des
Stromverbrauchs.

po. Die meisten von uns wissen einigermas-
sen über den Stromverbrauch in der eigenen
Wohnung Bescheid. Der lässt sich ja an den
Stromrechnungen ablesen und belastet regel-
mässig unser Portemonnaie. Aber nur wenige
wissen, ob das nun viel oder wenig ist oder
ob und gegebenenfalls wo sie Strom sparen
könnten. Man gewöhnt sich ja so schnell an
Gegebenheiten und neigt dazu, diese ge-
wissermassen als Norm zu betrachten. Unter

www.energybox.ch sind mit relativ wenig
Aufwand ziemlich konkrete Informationen zu
erhalten.

Ganz überraschend sind diese Resultate
zwar nicht, aber dass der Tiefkühler 48% mehr
Strom frisst als ein energetisch optimales Ge-
rät – und etwas anderes käme beim Neukauf
sicher nicht infrage – und dass das gut hundert
Franken im Jahr ausmacht, ist doch bedenkens-
wert. Mit etwas mehr Aufwand lässt sich der-
selbe Test für die Beleuchtung, das Waschen
usw. machen. Was man mit der Information
dann macht, ist jedem selber überlassen. Es
lohnt sich auf alle Fälle, sich mal die Zeit für
den einen oder anderen Test zu nehmen. ■

Der Schreibende hat einen Selbstversuch zum Thema Kühlen gewagt.

Eingabe
Grosser Kühlschrank mit Gefrierfach neuer als 5 Jahre
Grosser Tiefkühlschrank älter als 15 Jahre

Resultat
Stromverbrauch 1046 kWh pro Jahr
Sparpotenzial gegenüber Bestwert 504 kWh pro Jahr / Fr. 101 pro Jahr*

48%
Sparpotenzial gegenüber Durchschnitt 320 kWh pro Jahr / Fr. 64 pro Jahr*

30%

* Die Beträge sind aufgrund der Strompreise am konkreten Wohnort berechnet

Empfehlung
Keine Massnahme zur Kühlgerätanschaffung. Mit der richtigen Kühltemperatur lässt
sich Strom sparen: Wenn Sie die Butter streichfähig aus dem Kühlschrank nehmen, ist
die Temperatur korrekt, zu harte Butter deutet auf eine zu tiefe Temperatur hin. Ihr
Tiefkühlgerät braucht überdurchschnittlich viel Energie. Sobald das Gerät in Reparatur
muss, prüfen Sie einen Neukauf. Mit der richtigen Kühltemperatur lässt sich Strom
sparen: Tiefkühlgeräte sollten genau auf minus 18°C eingestellt werden.
Tipp beim Neukauf: Gefriertruhen brauchen 30% weniger Strom als Schränke.
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Weniger Stromverbrauch dank
verdoppelter Effizienz der Wärmepumpe
Wärmepumpen nutzen regenerierbare Energien aus Luft,
Erdwärme oder Wasser. Je nach Wärmepumpentyp beziehen
sie im Schnitt 75% der benötigten Gesamtenergie aus diesen
Quellen.

po. Wärmepumpen arbeiten ohne Aus-
stoss von CO2. Dies – zusammen mit dem
geringen Anteil an benötigter elektrischer
Primärenergie – lässt die Wärmepumpe als
zukunftsträchtige umweltfreundliche, uni-
versell einsetzbare und bezahlbare Heiz-
und Kühltechnologie erscheinen.

Gemäss Mitteilung der Fachvereinigung
Wärmepumpen Schweiz FWS werden Wär-
mepumpen seit rund 40 Jahren hergestellt
und eingesetzt. Das Grundprinzip der Ar-
beitsweise von Wärmepumpen hat sich in
dieser Zeit nicht verändert. Aber die Technik

ist nicht stehen geblieben: Die Effizienz der
Wärmepumpe (COP-Wert) – das heisst das
Verhältnis der von der Wärmepumpe auf-
genommenen Strommenge zur damit pro-
duzierten Wärmemenge – hat sich in diesen
Jahren verdoppelt: Wärmepumpen neuster
Generation verbrauchen im Vergleich zu äl-
teren Geräten sehr viel weniger Strom zur
Produktion gleicher Wärmemengen. So sind
denn auch die nachzuweisenden COP-Mi-
nimalwerte zur Erlangung des FWS Gütesie-
gels für Wärmepumpen nach dem Standard
der europäischen Wärmepumpenvereini-

Das Prinzip der Wärmepumpe
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Förderbeiträge an private
Investoren für Solaranlagen
Unter www.swissolar.ch/de/waerme-von-der-sonne/foerderung/
findet der interessierte Hauseigentümer/die interessierte Hauseigen-
tümerin viel Wissenswertes zur Förderung von Solaranlagen:

– Karte, welche zeigt, welche Kantone Solarwärme fördern.
– Liste der kantonalen und kommunalen Förderbeiträge für Solarwärme 2011.
– Zusammenstellung der Förderbeiträge in Ihrer Gemeinde (Solardach-Rechner).
– Liste der Kollektoren, welche die Euronormen EN 12975-1 und -2

oder SolarKeymark erfüllen (Voraussetzung für kantonale Förderbeiträge).
– Merkblatt der Steuervergünstigungen.

Beim Bau einer Solaranlage auf einem bestehenden Gebäude sind in fast allen
Kantonen die Investitionskosten steuerlich abzugsfähig.

– Kantonale Förderprogramme für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Energie

gung EHPA stetig nach oben angepasst
worden, letztmals zu Beginn dieses Jahres.
Die Schweiz hat diese Minimalwerte eben-
falls übernommen.

Ziel: Zahl der Wärmepumpen bis 2020
auf 400 000 erhöhen

Das Bundesamt für Energie weist der
Wärmepumpe eine wichtige Rolle zu, um
die gesetzten energie- und klimapolitischen
Ziele zu erreichen: Es will bis 2020 die Zahl
der eingesetzten Wärmepumpen von heu-
te rund 180000 auf 400000 mehr als ver-
doppeln. Aber auch bei dieser enormen
Zunahme an Wärmepumpen würden sie
lediglich rund 4% des gesamten schweizeri-
schen Stromverbrauchs beanspruchen. Zum
Vergleich: Berechnungen haben gezeigt,
dass alleine die Standby-Schaltungen un-
serer Haushaltgeräte heute rund 3,5% des
gesamten Stromverbrauchs in der Schweiz
ausmachen.

«Klassische» Elektroheizungen und rein
elektrisch betriebene Warmwasseraufbe-
reitungsanlagen beanspruchen heute rund
10% des gesamten verbrauchten Stroms.
Ein Ersatz dieser Geräte durch Wärmepum-
pen würde den Stromverbrauch für diese
Sparte auf 3–4% senken.

Viel verspricht man sich von der Verbin-
dung der Wärmepumpen mit der Photo-
voltaik, deren Entwicklung schon sehr weit
gediehen sein sollen. Das würde erlauben,
den für den Betrieb der Wärmepumpe be-
nötigten Strom zu bezahlbaren Preisen an
Ort und Stelle zu produzieren.

Wärmepumpen ermöglichen eine
markante Reduktion des CO2-Ausstosses
ohne Erhöhung des Stromverbrauchs

Die Bemühungen zur Reduktion des
CO2-Ausstosses in der Schweiz führen nicht
zwangsläufig zu einer Erhöhung des Strom-
verbrauchs, davon ist die Fachvereinigung
Wärmepumpen Schweiz FWS überzeugt.
Alleine nur schon der Ersatz von Elektro-
heizungen und Elektroboilern durch Wär-
mepumpen, der Austausch herkömmlicher
Umwälzpumpen durch energieeffiziente
Umwälzpumpen neuster Generation und
die Auswechslung von herkömmlichen Tum-
blern (Wäschetrockner) durch Wärmepum-
pentumbler würde nach ihrer Einschätzung
in der Haustechnik so viel Strom einsparen,
dass alle CO2-produzierenden Heizungen
ohne weiteres und ohne Strom-Mehrver-
brauch durch Wärmepumpen ersetzt wer-
den könnten. ■

Herzliche Glückwünsche!
Direktor Albert Leiser 1. Vizepräsident Gemeinderat Zürich
Am 11. Mai wählte der Gemeinderat der Stadt Zürich Gemeinderat Albert Leiser,
FDP, Direktor HEV Stadt und Kanton Zürich, mit 98 von 108 gültigen Stimmen zum
1. Vizepräsidenten.

Für Infos rund um die Uhr: www.hev-schweiz.ch
www.hev-zh.ch
www.hev-zuerich.ch

HEV 6 | 2011378
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Im Bereich der elektromagnetischen Strahlung ist es, wie überall, wo wirtschaftliche
Interessen mitspielen, schwierig, die Objektivität von Untersuchungen zu beurteilen. Wir
drucken daher die Mitteilung des Schweizerischen Nationalfonds zu seiner neuesten
Studie gerne unverändert ab, dürften doch Wissenschaftlichkeit und Objektivität ausser
Frage stehen.

Risiken von Funk- und Handystrahlen
besser abschätzen
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Elektromagnetische Felder und Strahlungen, die beispielsweise von
Funkantennen oder von Mobiltelefonen ausgehen, können biologische
Prozesse beeinflussen – etwa die elektrische Hirnaktivität während des
Schlafs. Das haben Forschende im Rahmen des Nationalen Forschungs-
programms «Nichtionisierende Strahlung – Umwelt und Gesundheit»
(NFP 57) herausgefunden. Doch zwischen der alltäglichen Strahlen-
exposition und der menschlichen Gesundheit haben sie keinen Zusam-
menhang festgestellt.

Fünf Milliarden Mobiltelefone waren
letztes Jahr weltweit im Einsatz, neun Mil-
lionen allein in der Schweiz, und es werden
immer mehr: die Wachstumsraten des Mo-
biltelefongebrauchs zeigen steil nach oben.
Gleichzeitig steigt auch die Benutzung wei-
terer Geräte und Technologien, die mit elek-
tromagnetischen Feldern und Strahlungen
einhergehen, etwa WLAN oder drahtlose
Telefone. Was heisst das für die Umwelt und
die menschliche Gesundheit?

Keine einfachen Antworten
Einfache Fragen, auf die es aber – trotz

internationalen Klärungsbemühungen, zu
denen das NFP 57 während vier Jahren bei-
getragen hat – immer noch keine einfachen
Antworten gibt. Einige Forschungsprojekte
des NFP 57 haben bestätigt, dass sich nicht-

ionisierende Strahlung nachweislich auf bio-
logische Prozesse in Zellen und Organen aus-
wirkt. So haben Forschende zum Beispiel mit
Zellkulturexperimenten ausmachen können,
dass sich Strangbrüche im Erbgut als Fol-
ge der Strahlung geringfügig häufen, ohne
dass die DNA direkt geschädigt wird. In einer
Studie, in der zum ersten Mal Daten über die
Mobiltelefonbenutzung und die tatsächliche
Strahlenexposition der Bevölkerung erhoben
wurden, konnte jedoch kein Zusammenhang
zwischen der alltäglichen Strahlenexposition
und Störungen der menschlichen Gesund-
heit gefunden werden.

Zu wenig beachtete Schwangerschaft
Insgesamt hat die Forschung des NFP

57 keine alarmierenden neuen Tatbestände
zutage gefördert, welche eine Anpassung
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oder Mobiltelefonen ausgehenden elektro-
magnetischen Felder gemessen und berech-
net, wie viel Strahlung von menschlichen
Körpern absorbiert wird.

Im Schwerpunkt «Laborstudien und Epi-
demiologie» untersuchten Forschende die
kurz- und längerfristigen Auswirkungen von
nichtionisierenden Strahlungen, während

es im Modul «Zellbiologie» darum ging,
den molekularen Wirkmechanismen auf
die Spur zu kommen. Schliesslich erforsch-
ten zwei sozialwissenschaftliche Studien
im Modul «Risikowahrnehmung», wie Me-
dien und Bevölkerung die mit nichtionisie-
renden Strahlungen verbundenen Risiken
bewerten. ■

Elektrosmog
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Elektrosmog

der gesetzlichen Bestimmungen oder ein
Eingreifen seitens der Behörden notwendig
erscheinen lassen würden. Mit einer Aus-
nahme: Bisher wurde der erhöhten Schutz-
bedürftigkeit von Föten im Bauch zu wenig
Beachtung geschenkt, wie eine Modellie-
rungsstudie gezeigt hat. Mit numerischen
Techniken haben Niels Kuster und seine
Kollegen von der IT’IS-Stiftung simuliert,
wie viel elektromagnetische Strahlung die
ungeborenen Kinder im dritten, siebten
und neunten Monat der Schwangerschaft
erreicht. Dabei haben sie festgestellt, dass
die Exposition eines Fötus über die für die
Allgemeinbevölkerung gültigen Grenzwer-
ten zu liegen kommt, wenn die werdende
Mutter maximalen Arbeitsplatzexpositions-
werten ausgesetzt ist. Um eine übermässi-
ge Exposition der ungeborenen Kinder zu
vermeiden, sollten die Produktstandards
von technischen Geräten am Arbeitsplatz,
insbesondere von Induktionskochherden,
angepasst werden.

Veränderte Hirnaktivität im Schlaf
Das Team um Peter Achermann vom

Institut für Pharmakologie und Toxikologie
der Universität Zürich hat festgestellt, dass
sich die Hirnstromwellen im Schlaf ändern,
wenn die Probanden vor dem Einschlafen
der Strahlung eines halbstündigen Mobil-
telefongesprächs ausgesetzt werden. Die
– im Vergleich zu einer Scheinexposition im
Kontrollexperiment – ver-änderte Hirnakti-
vität wirkt sich jedoch weder auf Struktur
und Dauer der verschiedenen Schlafphasen
aus, noch ist sie der subjektiv empfundenen
Schlafqualität abträglich.

Fehlender Zusammenhang zwischen Expo-
sition und gesundheitlichen Beschwerden

Das Team um Martin Röösli vom Schwei-
zerischen Tropen- und Public-Health-In-

stitut in Basel hat für eine Bevölkerungs-
stichprobe von über 1000 Personen aus der
Region Basel auf Fragebögen Angaben zu
gesundheitlichen Aspekten der Lebensqua-
lität erhoben und diese mit der alltäglichen
Strahlenexposition verglichen. Dabei zeigte
sich, dass die durchschnittliche Exposition
von 0,21 Volt pro Meter weit unter dem in
der Schweiz gültigen Grenzwert liegt und
dass es zwischen dem Gebrauch von mobi-
len oder drahtlosen Telefonen und gesund-
heitlichen Störungen keinen Zusammen-
hang gibt – auch nicht für Personen, die sich
selbst als sehr empfindlich gegenüber elekt-
romagnetischen Strahlungen bezeichnen.

Folgestudien wichtig
Noch ist nicht klar, ob die nachgewiese-

nen Effekte im Gehirn und in den Zellen für
die menschliche Gesundheit von Bedeutung
sind. Weitere Forschungsanstrengungen
könnten den Weg ebnen, um künftig einen
Wirkmechanismus von elektromagnetischen
Feldern auf Organe und Organismen zu
erhärten und allfällige gesundheitliche Fol-
gen besser abzuschätzen. Zudem sollte die
Forschung mit der sich rasch entwickelnden
Technik Schritt halten, Folgestudien sind
wichtig – auch über das Ende des NFP 57
hinaus.

Nationales Forschungsprogramm
«Nichtionisierende Strahlung – Umwelt
und Gesundheit» (NFP 57)

Im Rahmen des NFP 57 haben Forschende
seit Anfang 2007 in insgesamt elf verschie-
denen Forschungsprojekten die gesundheit-
lichen Risiken abgeschätzt, denen wir auf-
grund der elektromagnetischen Felder und
nichtionisierenden Strahlungen ausgesetzt
sind. Dabei haben Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Modul «Dosimetrie und
Expositionsmessung» die von Funkmasten
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Helft Brände verhüten:
Ratgeber-Broschüre der BfB

In der Ratgeberbroschüre der BfB Bera-
tungsstelle für Brandverhütung werden die
häufigsten Brandrisiken in Schweizer Haus-
halten behandelt. Modular aufgebaute
Merkblätter informieren, wie diesen Gefah-
ren wirkungsvoll begegnet werden kann.
Wer darüber hinaus vertieftere Informatio-
nen sucht, findet diese auf der Website der
BfB www.brandgefahr.ch. Hier steht ein
breites Angebot an Informationsmaterialien
zum Herunterladen zur Verfügung.
Die Broschüre kann auch kostenlos bei der
BfB bestellt werden: Tel. 031 320 22 20.

– Während eines Gewitters ist es in der
Mitte eines Raumes am sichersten.

– Der Kontakt mit Wasser kann gefähr-
lich sein, deshalb ist auf Baden und
Duschen zu verzichten.

– Ebenso ist der Kontakt mit Wasserlei-
tungen, Gasleitungen, Elektroinstalla-
tionen oder Antennenkabeln zu ver-
meiden.

– Für empfindliche Geräte wie Fernseher,
Radio und der PC lohnt sich die Instal-
lation eines Überspannungsschutzes.
Sonst heisst es: Stecker raus.

– Neben Gebäuden mit einer Blitzschutz-
anlage bieten während eines Gewitters
auch Autos, Eisenbahnwagen oder
Campingbusse guten Schutz. ■

Sicherheit
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Sicherheit

Sachschäden und brennende Häuser
nach Blitzeinschlägen
Beratungsstelle für Brandverhütung BfB

Wenn sich nach einem heissen Sommertag über Stadt und
Land Gewitter entladen, dann sind Blitze häufig Ursache von Feuer-
schäden: Bis zu 400000 Blitze gehen zwischen Juni und August
in der Schweiz jährlich nieder und führen zu Tausenden von Schaden-
fällen. Auch wer in einem Haus ohne Blitzschutzvorrichtung wohnt,
kann mit den Empfehlungen der BfB Beratungsstelle für Brandverhü-
tung wirkungsvolle Vorsichtsmassnahmen treffen.

Jeder dritte Feuerschaden in der Schweiz
geht auf das Konto eines Blitzeinschlags.
Am häufigsten werden durch Blitze emp-
findliche Geräte wie PC, Fernseher oder
Radio beschädigt. In jedem sechsten Fall
kommt es aber zu einem direkten Blitzein-
schlag in ein Gebäude mit der
Gefahr eines sich explosionsar-
tig entzündenden Feuers.

Blitzschutzanlagen bieten
die grösste Sicherheit. Blitzein-
schläge werden damit gefahr-
los abgeleitet und können
einem Gebäude nichts anha-
ben. Die BfB empfiehlt den
Einbau einer solchen Anlage.
Vorgeschrieben sind Blitz-
schutzanlagen allerdings nur
für besonders gefährdete Bau-
ten wie Hochhäuser, Schulen,
Spitäler oder Hotels.

Für alle übrigen Bauten
müssen die Eigentümer darum
besorgt sein. In Häusern ohne
Blitzschutzanlage gilt bei einem
Gewitter: Stecker raus. Zum

Schutz von elektrischen Geräten empfiehlt
die BfB einen Überspannungsschutz, der
sich mit geringem Aufwand installieren
lässt.

Für Häuser ohne Blitzschutzanlage gibt
die BfB folgende Sicherheitsempfehlungen:





Zum Titelbild
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gesamten Palette an Einrichtungsgegen-
ständen auch Lampen an. Das auf dem
Umschlag gezeigte Kinderzimmer stellt
eine besonders typische Situation dar. Ist
es nicht schön, mit bescheidenen Mitteln
dem Nachwuchs ein altersgerechtes Ambi-
ente bieten zu können? Und wenn sich die
Bedürfnisse ändern, muss es einen nicht
reuen, die Investition abzuschreiben und
den Raum wieder mit bescheidenen Mit-
teln ganz neu zu gestalten.

Aber das unmögliche Möbelhaus bietet
keineswegs nur Kinderzimmereinrichtun-
gen an, es ist längst salonfähig geworden,

in allen Wohnbereichen erkennbare Mas-
seneinrichtungsgegenstände einzusetzen,
auch in Kombination mit wertvolleren
Produkten. Alles ist erlaubt, und über Ge-
schmack lässt sich bekanntlich eh nicht
streiten. Was keineswegs heissen soll, dass
guter Geschmack auf der Strecke bleiben
muss. Im Gegenteil: Immer wieder beweist
IKEA, dass cleveres Design keine Frage des
Preises ist.

Ein Blick auf die hier wiedergegebenen
Fotos von verschiedenen Beleuchtungs-
situationen macht das deutlich. Oder
nicht? ■

Zum Titelbild
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Gutes Aussehen muss nicht teuer sein
Fotos: IKEA

Ein Besuch in einem der mittlerweile 9 Schweizer IKEA-Einrichtungs-
häuser an einem Samstag macht jeden anderen Beweis überflüssig: Das
schwedische Modell hat sich definitiv etabliert.

po. Nicht jeder kann oder will sich für
die Ewigkeit einrichten oder aus anderen
Gründen für die Einrichtung das grosse
Portemonnaie zücken. Es gibt eine ganze
Reihe von Einrichtungshäusern, welche
Kunden mit sehr günstigen Angeboten lo-
cken, einige davon Tochterunternehmen
von grossen und bekannten Möbelfir-
men oder Grossverteilern. Und es ist auch
keineswegs nur der Preis, welchem viele

erliegen. Oft sind es das freche Design,
die individuellen Gestaltungsmöglichkei-
ten, die spätere Ausbaufähigkeit oder die
offen zur Schau getragene Unbeküm-
mertheit nebst vielen anderen denkbaren
Gründen, welche die Zahl der Käufer stetig
zunehmen lassen.

Längst bietet IKEA, welches wir hier als
Archetypus dieser Art von Einrichtungs-
haus ausgewählt haben, im Rahmen der



Aus dem Seminarinhalt:
– Die Verwaltungsübernahme
– Die Vermietung
– Der Mietvertrag
– Der Mietzins
– Die Mietzinsanpassung
– Die Nebenkosten
– Die Mängelrechte im Mietrecht
– Die Renovation
– Die Hauswartung
– Die Versicherungen des Hauseigentümers
– Die Kündigung
– Der Wohnungswechsel
– Das Mahnwesen im Mietrecht

Seminarkosten inklusiv ausführlicher
Dokumentation und Stehlunch an beiden
Kurstagen

Mitglieder* Einzel: Fr. 750.–
Ehepaar:** Fr. 1400.–

Nichtmitglieder Einzel: Fr. 850.–
Ehepaar:** Fr. 1600.–

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe
der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 487 17 77, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Liegenschaftsverwaltung
Freitag, 11. und 18. November 2011 (2-Tages-Kurs), 8.00 bis 16.45 Uhr
Seminarort: Kongresshaus Zürich

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Liegenschaftsverwaltung»
vom 11. und 18. November 2011

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁
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Der Ausschuss oder die Delegierten –
Bedeutung und Wahl
Insbesondere in grösseren Stockwerkeigentümergemeinschaften
kann es sinnvoll sein, einen Ausschuss resp. Delegierte der Gemein-
schaft zu wählen, da in solchen Fällen der direkte Kontakt zwischen
den Stockwerkeigentümern eher selten und schwierig zu bewerk-
stelligen ist. Delegierte oder der Ausschuss sollen als Verbindungsele-
ment zwischen denselben auftreten.

Laut Art. 712m ZGB ist vor-
gesehen, dass die Stockwerkei-
gentümergemeinschaft eine(n)
Delegierte(n) oder einen Ausschuss
wählen kann, welcher(m) sie Be-
ratungs- oder Aufsichtsaufgaben
übertragen kann. Es handelt sich
um eine fakultative Bestimmung,
ein Ausschuss muss nicht zwin-
gend gewählt werden, viele (klei-
ne) Gemeinschaften werden dafür
gar kein Bedürfnis haben. Entspre-
chend kann eine Wahl auch nicht
erzwungen oder vom Richter ver-
fügt werden, schon gar nicht dann, wenn das
Reglement keinen Ausschuss vorsieht. Defi-
nitionsgemäss handelt es sich bei Delegier-
ten um eine einzelne Person, beim Ausschuss
müssen es im Minimum zwei Personen sein.
Auf der anderen Seite haben die Stockwerk-
eigentümer viel Gestaltungsfreiheit betref-
fend die Funktionen und Aufgaben der
Gewählten: Es können Kommissionen und
Arbeitsgruppen gewählt werden, und die
gesetzlichen Aufgaben können durch Ver-
einbarung resp. Reglement erweitert oder
abgeändert werden.

In der Praxis dürfte es wichtig sein, so
genau wie möglich die Aufgaben und Funk-
tionen des Ausschusses zu definieren. Dies

ganz besonders mit dem Augen-
merk, dass dieser wie erwähnt als
Verbindungsglied, Vermittler oder
Berater zwischen Eigentümern
und Verwaltung wirken sollte. Es
sollte das Risiko ausgeschlossen
werden, dass der Ausschuss/De-
legierte am Ende Partikulärinter-
essen von einzelnen Eigentümern
wahrnimmt oder gar Position
bezieht zwischen den «Parteien»
Eigentümergemeinschaft und Ver-
waltung. So kann er der Verwal-
tung nützlicherweise als Indiz für

die in der Gemeinschaft vorherrschende
Meinung oder Stimmung dienen. Nach der
herrschenden Lehre kommt diesem Grund-
satz entsprechend der Verwalter für die Po-
sition des Delegierten oder als Mitglied des
Ausschusses nicht in Frage.

Sofern das Reglement die Wahl eines
Ausschusses oder Delegierten vorsieht,
kann und sollte auch die Zusammenset-
zung oder Qualifikation desselben bestimmt
werden. Die Wahl erfolgt in jedem Fall
durch die Stockwerkeigentümerversamm-
lung; falls nichts anderes vorgesehen ist,
genügt ein einfaches Mehr. Sinnvoll dürfte
sein, auch festzulegen, nach welchen Mo-
dalitäten das notwendige Mehr zu ermit-

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich



teln ist: welches Quorum ist erforderlich,
braucht es mehrere Wahlgänge, wie viele
Kandidaten stehen zur Verfügung, kann
man mehrere wählen, oder nur eine Stimme
abgeben, etc. Wenn sie nicht genau defi-
niert sind, können solche «banalen» Fragen
in der Praxis zu Unstimmigkeiten führen.
Nach erfolgter Wahl muss der Delegierte/
Ausschuss die Wahl annehmen, und vor-
zugsweise sollte im Anschluss ein Vertrag, in
der Regel ein Auftrag, ausgefertigt werden.

Entsprechend hat die Abwahl unter
gleichen Bedingungen zu erfolgen. Wie beim
Verwalter sind dazu ein Beschluss der Ei-
gentümerversammlung nötig (in der Regel
wieder einfaches Mehr resp. gemäss Regle-
ment) wie auch eine anschliessende Kündi-
gung des Vertrages.

Die im Detail festzulegenden Aufga-
ben und Kompetenzen des Ausschusses/

Delegierten können beispielhaft folgende
sein: finanzielle Kompetenzen, Vertretung
der Gemeinschaft (allenfalls in einem Ge-
richtsverfahren), Verfassung einer Haus-
ordnung, Mediation etc. Wichtig ist wohl,
dass die Aufgaben nicht dem Grundgedan-
ken über die Bedeutung eines Ausschusses/
Delegierten widersprechen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass
der Ausschuss durchaus wichtige Aufga-
ben wahrnehmen kann, auch solche, die
grundsätzlich von einer Verwaltung über-
nommen werden können, sofern es nicht zu
Doppelspurigkeiten und Konflikten kommt.
Es ist aber nicht zulässig, dass Delegierte
oder der Ausschuss anstelle der Eigentü-
mergemeinschaft Beschlüsse fassen kön-
nen, denn diese ist das einzige zwingende
Organisationselement und oberste Gewalt
der Stockwerkeigentümergemeinschaft. ■

Die Eigentumswohnung



Seminar/Workshop

Aus dem Seminarinhalt:
Wirtschaftliche Betrachtungsweise/
Renditefragen
Verschiedene Bewertungsmethoden | Beispiele

Anfangsmietzins, Mietzinsanpassung und
deren Anfechtung
Verschiedene Methoden | Formalitäten

Mietzinssenkungen
Wegen Änderung der Berechnungsgrundla-
gen | Wegen Mängeln am Mietobjekt

Spezialfälle
Indexierung/Staffelung | Mietzins bei Ablauf
Indexklausel/Staffelung | Probleme bei «Erneu-
erung» eines festen Vertrags

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 487 17 77, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Der Mietzins
Freitag, 26. August 2011, 8.15 bis 12.00 Uhr
Referenten: Arthur Flöss, dipl. Architekt FH, CAS II FH | Tiziano Winiger, lic. iur., MAS REM |

lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Der Mietzins»
vom 26. August 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁

Mario
Cunti
Gipser- und Stukkaturgeschäft
Gartenstrasse 21
8700 Küsnacht

Telefon 044 910 18 16
Natel 079 402 22 21
Telefax 044 910 90 29
mcuntigipser@bluewin.ch



Mietrecht
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Erneuerungen und Änderungen durch
den Mieter (Art. 260a OR)
Grundsätzliche Unzulässigkeit

Der Mietvertrag erlaubt dem
Mieter lediglich den Gebrauch der
Mietsache, eine Veränderung des
Mietobjekts ist damit grundsätzlich
ausgeschlossen. Am Ende müssen
die Mieträumlichkeiten in dem
Zustand zurückgegeben werden,
in dem der Mieter sie angetreten
hat, abgesehen von der normalen
Abnützung (Art. 267 Abs. 1 OR).
Die Verletzung dieses Verbots zur
Veränderung der Mietsache be-
gründet eine Wiederherstellungs- und Scha-
denersatzpflicht und berechtigt den Ver-
mieter zur ordentlichen, in schweren Fällen
oder trotz Abmahnung wiederholter Ein-
griffe gar zur ausserordentlichen Kündigung
(Art. 257f OR).

Zulässigkeit bei schriftlichem
Einverständnis

Art. 260a Abs. 1 OR ist die vom Gesetz
vorgeschriebene Ausnahme zum erwähn-
ten Grundsatz. Der Mieter kann Erneue-
rungen und Änderungen vornehmen, wenn
der Vermieter schriftlich zugestimmt hat.
Ein einseitig vom Vermieter unterzeich-
netes Schriftstück genügt. Der Vermieter
muss die Zustimmung aber nicht erteilen,
er kann sie auch ohne Angabe von Grün-
den verweigern. Wenn er sie einmal erteilt
hat, ist sie unwiderruflich. Es ist empfeh-
lenswert, keine Pauschalerklärungen ab-
zugeben, die den Mieter berechtigen, alle
ihm gut scheinenden Arbeiten auszuführen,
sondern eine sehr genaue Beschreibung der
Änderungen aufzulisten, denen der Vermie-

ter zustimmen will. Der Vermieter
muss auch nicht den Vorschlägen
des Mieters entsprechen, son-
dern kann weniger weitgehende
Veränderungen erlauben oder die
Zustimmung für andere Arbeiten
einschränken. Der Vermieter kann
seine schriftliche Einwilligung von
Bedingungen abhängig machen,
wie zum Beispiel der Sicherstellung
der Kosten (Sperrkonto, Bankga-
rantie) zur Abwehr allfälliger Bau-
handwerkerpfandrechte. Er kann

zum Beispiel auch verlangen, dass eine von
ihm bezeichnete Firma zur Ausführung der
Veränderungen beigezogen wird.

Wiederherstellungspflicht
Laut Art. 260a Abs. 2 OR ist der Mie-

ter nicht verpflichtet, das Mietobjekt im
ursprünglichen Zustand zurückzugeben,
wenn der Vermieter dem Umbau zuge-
stimmt hat, ausser die Parteien haben das
ausdrücklich und schriftlich vereinbart.
Diese Vereinbarung muss also von beiden
Vertragsparteien unterzeichnet sein. Dem
Vermieter, der bei Mietende wieder den
ursprünglichen Zustand möchte, ist daher zu
empfehlen, seine Zustimmung zur Verände-
rung der Mietsache von der Rückgabe des
vom Mieter gegengezeichneten Doppels
mit Verpflichtungserklärung zur Wiederher-
stellung abhängig zu machen.

Diese Vereinbarung muss eindeutig ab-
gefasst und die Wiederherstellungspflicht
klar umschreiben sein. Denkbar ist auch
eine Abmachung, wonach nur ein Teil der
Veränderung rückgängig gemacht werden

lic. iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94



Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie-
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter-
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkont-
rolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Bauverzögerung oder -verhinderung durch
Mieter | Mietzinsreduktion während der Bau-
arbeiten | Umfassende Überholung und Wert-
vermehrung | Berechnung und Durchführung
der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 487 17 77, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 23. September 2011, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, dipl. Arch. HTL | Elio Pola, Projektleiter |

lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 23. September 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁
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muss oder der Vermieter nach einer be-
stimmten Anzahl von Jahren ganz auf die
Wiederherstellung verzichtet.

Entschädigungsanspruch des Mieters
Die Mieterschaft kann gemäss Art. 260a

Abs. 3 OR eine Entschädigung verlangen,
falls die Mietsache bei Beendigung des
Mietverhältnisses dank des Mieterumbaus
einen erheblichen Mehrwert aufweist. Der
Mehrwert ist im Zeitpunkt der Rückgabe
zu berechnen, und die Amortisation ist zu
berücksichtigen. Es sollen nur Änderungen
von allgemeinem Nutzen als wertvermeh-
rend betrachtet werden, keine luxuriösen
oder aussergewöhnlichen Veränderungen.
Wenn der Vermieter bei der nachfolgenden
Vermietung einen höheren Mietzins erzie-
len kann, liegt ein Mehrwert vor. Die Mie-
terschaft kann auf eine Entschädigung aber
auch verzichten.

Der Vermieter hat die Möglichkeit, sei-
ne schriftliche Zustimmung zum Umbau
nur unter der Bedingung zu erteilen, dass
die Mieterschaft auf eine Entschädigung
ganz oder teilweise verzichtet. Diesen Ver-
zicht sollte sich der Vermieter vom Mieter
unterschriftlich bestätigen lassen. Die Par-
teien können jedoch auch weitergehende
Vereinbarungen treffen; eine höhere Ent-
schädigung, eine Pauschalentschädigung

unabhängig vom Mehrwert oder auch eine
Entschädigung, welche schon während des
Mietverhältnisses bezahlt wird. Solche Ver-
einbarungen müssen schriftlich abgefasst
sein (Art. 260a Abs. 3 OR). Beim Druck-
sachenverkauf des HEV Zürich ist ein ent-
sprechendes Formular erhältlich. Es hilft,
nichts Wichtiges zu vergessen.

Zusammenfassung
Wenn der Vermieter vom Mieter um

Zustimmung für einen Mieterumbau ange-
fragt wird, sollte er sich genau überlegen,
welche Veränderungen er erlauben will, ob
er die Wiederherstellung verlangen soll und
ob und in welchem Umfang er die Mieter-
schaft entschädigen möchte. Dann ist alles
detailliert schriftlich festzuhalten und von
beiden Parteien zu unterzeichnen.

Die Allgemeinen Bedingungen zum
Mietvertrag für Wohnräume wiederholen
und präzisieren die gesetzliche Regelung des
Obligationenrechts. Trotzdem ist es empfeh-
lenswert, im Einzelfall eine detaillierte Ver-
einbarung zu treffen, die den gesamten Um-
ständen dieses Einzelfalles Rechnung trägt.
Der Vermieter wird dadurch «gezwungen»,
sich mit den möglichen Gefahren und Kon-
sequenzen eines Mieterumbaus ernsthaft
auseinanderzusetzen und sich über seine
Wünsche klar zu werden. ■

Mietrecht
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Höhe des geschuldeten Mietzinses und nur
mittelbar den in der Zahlungsaufforderung
angegebenen Betrag betreffen. Der Mieter

hatte weder den vom Vermieter (aufgrund
der nichtigen Mietzinserhöhung) verlang-
ten Mietzins beanstandet noch innert der
30-tägigen Zahlungsfrist den Vermieter auf
die Unrichtigkeit der Mietzinserhöhung hin-
gewiesen. Erst im Ausweisungsverfahren
machte der Mieter die Unstimmigkeit gel-
tend, namentlich dass die Beträge teilweise
nicht geschuldet sind. Die Zahlungsauffor-
derung – so das Bundesgericht in seinem
Entscheid – wird dadurch nicht nichtig. Die
Kündigung wurde, letztlich wie auch die Aus-
weisung, in der Folge geschützt. ■

(MRA 1/2011 S. 26ff; Kommentar
zum vorliegenden Bundesgerichtsentscheid
von lic. iur. Lukas Polivka)
(Urteil des Bundesgerichts 4_A 107/2010
vom 3. Mai 2010).

Zusammenfassung

Hält der Mieter den mit der Zahlungs-
aufforderung gemahnten Betrag für zu
hoch oder unklar, darf er nicht untätig
bleiben, sondern ist gehalten:
• den Vermieter auf festgestellte Unstim-

migkeiten aufmerksam zu machen,
• bei Unklarheiten nachzufragen,
• bei bestehender Gegenforderung in-

nert der Zahlungsfrist die Verrechnung
zu erklären,

• nicht bestrittene Teilbeträge innert der
30-tägigen Zahlungsfrist zu bezahlen.

Mietrecht
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Kündigung wegen Zahlungs-
rückstandes nach Art. 257d OR
Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung
fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, kann Ihm der
Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen,
dass bei unbenütztem Ablauf der Frist (30 Tage) das Mietverhältnis
gekündigt werde. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist
nicht, kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer
Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen
(Art. 257d OR)

Im vorliegenden, in letzter In-
stanz vom Bundesgericht zu ent-
scheidenden Fall anerkannten die
Mieter nur einen Teil der abge-
mahnten Mietzinsausstände. Sie
bestritten hingegen, dass sie zu
dem Zeitpunkt der Fristansetzung
tatsächlich den gesamten abge-
mahnten Betrag schuldig gewesen
seien.

Teilausstand
Die Gerichte hatten somit zu

beurteilen, ob die Zahlungsauffor-
derung gültig ist. Hierzu wurde festgehalten,
dass die Zahlungsaufforderung des Vermie-
ters nach Art. 257d Abs.1 OR den Ausstand
nicht zwingend ziffernmässig zu bezeichnen
hat. Es ist erforderlich, aber auch ausreichend,
dass der Zahlungsrückstand einwandfrei be-
stimmbar ist. Im Weiteren wird auf Art. 24
Abs. 3 OR verwiesen, wonach blosse Rech-
nungsfehler die Verbindlichkeit des Vertrages
nicht hindern. Ein von beiden Parteien (Mieter
und Vermieter) nicht entdeckter Fehler bei der
Mietzinsfestsetzung kann nicht zur Ungültig-
keit der Zahlungsaufforderung führen. Soweit
der Mieter ans einem allfälligen Fehler etwas

zu seinen Gunsten ableiten will, darf
er die (30-tägige) Zahlungsfrist nicht
einfach verstreichen lassen, ohne
den Vermieter auf den Fehler bei der
Mietzinsfestsetzung hinzuweisen.
Nach dem Willen des Gesetzgebers
soll das Problem von ausstehenden
Mietzinsen oder Nebenkosten bei
Wohn- und Geschäftsräumen innert
30 Tagen bereinigt werden. Macht
also der Mieter geltend, der Mietzins
oder die Nebenkosten seien wegen
eines Rechnungsfehlers zu hoch,
muss er dies innerhalb dieser Frist

(30-tägige Zahlungsfrist) tun und die verblei-
benden Ausstände (welche trotz des Rech-
nungsfehlers bestehen) begleichen.

Unkorrekte Mietzinserhöhung
Im vorliegend zu beurteilenden Fall wurde

zwischen den Mietparteien hinsichtlich der
Mietzinsgestaltung eine Staffelung verein-
bart. Die vertraglich vorgesehene Mietzins-
erhöhung wurde seitens des Vermieters nicht
mit dem amtlichen Formular mitgeteilt, was
zu deren Nichtigkeit führte, worauf sich der
Mieter stützte. Hierzu hält das Gericht fest,
dass die Vorbringen des Mieters primär die

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich
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Tod des Mieters
Stirbt der Mieter, so können seine Erben mit der gesetzlichen Frist
auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen (Art. 266i OR).

Das Mietverhältnis wird durch
den Tod des Mieters oder der
Mieterin nicht automatisch been-
det. Aufgrund des in der Schweiz
geltenden Erbrechts, wonach die
Erben kraft Gesetzes mit dem
Tod des Erblassers die Erbschaft
als Ganzes erwerben (Universal-
sukzession, Art. 560 ZGB), über-
nehmen die Erben die Rechte und
Pflichten der verstorbenen Person.
Der Mietvertrag geht demzufolge
auf die Erben über und wird von
ihnen fortgeführt.

Gesetzliche Frist, gesetzlicher Termin
Art. 266i OR gilt nur für natürliche Perso-

nen (dazu zählt auch eine Einzelfirma), er kann
nicht analog angewendet werden bei Auflö-
sung oder Konkurs einer juristischen Person.
Für die ausserordentliche Kündigungsmög-
lichkeit von Art. 266i OR sind die gesetzli-
chen Kündigungsfristen der verschiedenen
Mietobjekte (Art. 266a bis 266f OR) massge-
bend. Am häufigsten sind wohl Mietverträge
von Wohnungen betroffen, dann muss die
Dauer der Kündigungsfrist mindestens drei
Monate (Art. 266c OR) betragen. Als gesetz-
licher Termin gelten die ortsüblichen Termine,
das heisst in den meisten Bezirken des Kan-
tons Zürich Ende März, Ende Juni und Ende
Sep-tember, in der Stadt Zürich nur Ende
März und Ende September. Wenn die Erben
den ersten gesetzlichen Kündigungstermin
nicht nutzen, so ist das ausserordentliche
Kündigungsrecht verwirkt. Die herrschende
Lehre kritisiert diese strengen Voraussetzun-

gen und räumt den Erben eine ange-
messene «Überlegungsfrist» ein, die
sich nach den konkreten Umständen
bemisst. Damit wird der nächstmögli-
che Kündigungstermin auf den über-
nächstmöglichen verschoben. Eine
solche Bedenkfrist kann sich aufdrän-
gen, wenn nicht alle Erben bekannt
sind oder eine rechtzeitige Benach-
richtigung schwierig ist. Wenn das
ausserordentliche Kündigungsrecht
verwirkt ist, besteht nur noch die
Möglichkeit, die Mietsache gemäss

Art. 264 OR vorzeitig zurückzugeben und
einen zumutbaren Ersatzmieter vorzuschla-
gen. Legitimiert zur Kündigung ist der Erbe
oder – bei mehreren Erben – die Erbenge-
meinschaft. Schlagen die Erben die Erbschaft
aus, fällt das Mietverhältnis in die amtliche
Liquidation. Das ausserordentliche Kündi-
gungsrecht steht dann dem Konkursamt zu.
Dieses hat die Kündigung zu erklären, sobald
es vom zuständigen Gericht zur Durchfüh-
rung der konkursamtlichen Liquidation des
Nachlasses bestimmt wurde.

Praktische Auswirkungen hat die Rege-
lung von Art. 266i OR nur für Mietverhält-
nisse mit einer vertraglichen Kündigungsfrist,
welche länger als die gesetzliche ist, sowie für
befristete Vertragsverhältnisse und solche mit
fester Minimaldauer («frühestens kündbar
auf …»).

Stirbt zum Beispiel der Mieter eines auf
fünf Jahre fest gemieteten Geschäftsraumes,
können dessen Erben mit der gesetzlichen
Frist von sechs Monaten auf den nächs-
ten ortsüblichen Termin kündigen. Die Erben

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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müssen keinen Ersatzmieter stellen und wer-
den auch nicht schadenersatzpflichtig aus der
vorzeitigen Auflösung des Mietverhältnisses.

Kein ausserordentliches Kündigungsrecht
des Vermieters

Dem Vermieter steht kein Kündigungs-
recht im Sinne von Art. 266i OR zu, wenn der
Mieter stirbt. Er muss sich an die vertragliche
Vereinbarung halten. Je nach den Umstän-
den könnte der Tod des Mieters hingegen
ein wichtiger Grund für eine ausserordentli-
che Kündigung im Sinne von Art. 266g OR
sein, wenn beispielsweise die Erben bei einer
Geschäftsmiete nicht in der Lage sind, das
Geschäft weiterzuführen. Für den Fall, dass
der Vermieter stirbt, gehen die bestehen-
den Mietverhältnisse mit allen Rechten und
Pflichten auf dessen Erben über, ohne spezi-
elles ausserordentliches Kündigungsrecht.

Art. 266i OR ist relativ zwingendes Recht,
das heisst, die Parteien können diese aus-
serordentliche Kündigungsmöglichkeit der
Erben der Mieterschaft weder ausschliessen
noch erschweren, sondern höchstens erleich-
tern. Sie können daher die Kündigungsfrist
für die Erben im Todesfall des Mieters bereits
vertraglich verkürzen oder gar eine fristlose
Kündigungsmöglichkeit für die Erben vorse-
hen. Sie können den Erben auch eine längere
Bedenkzeit einräumen. Weiter können die
Vertragsparteien vereinbaren, dass der Miet-
vertrag spätestens mit dem Tod des Mieters
oder der Mieterin endet.

Bei gemeinsamer Miete
Wenn bei einem gemeinsamen Mietver-

hältnis ein Mitmieter verstirbt, so wird das
Vertragsverhältnis mit dem überlebenden
Mitmieter und den Erben des verstorbenen
Mitmieters weitergeführt. Für die Kündigung
im Sinne von Art. 266i OR braucht es die
Zustimmung aller dieser Personen. Alleine

können weder die Erben des Verstorbenen
noch der überlebende Mitmieter kündigen.
Wenn es sich um eine Familienwohnung
handelt und der überlebende Ehegatte oder
Partner nicht Mietpartei ist, hat er keinen
Anspruch auf eine Übertragung des Mietver-
trags, ausser wenn er der einzige Erbe ist. Der
überlebende Partner ist damit beim Tod des
Partners oder Ehegatten schlechter geschützt
als bei einer Scheidung oder Auflösung der
eingetragenen Partnerschaft. Im Mietver-
trag kann aber vorgesehen werden, dass das
Mietverhältnis mit dem überlebenden Partner
fortgesetzt wird. In der Praxis wird es auch
oft einfach stillschweigend mit dem überle-
benden Ehegatten/Partner weitergeführt.

Kein Rechtsanspruch auf Weiterführung des
Mietverhältnisses

In aller Regel werden die Erben, die nicht
bereits zu Lebzeiten des Erblassers im Miet-
objekt wohnten, nicht an einer Fortführung
des Mietverhältnisses interessiert sein. Ihnen
soll Art. 266i OR die Möglichkeit bieten,
aus-serordentlich zu kündigen und sich
von der Mietzinszahlung zu befreien. Sollte
aber die Kündigung der Erben unterbleiben,
kann der Vermieter mit einer Gegenkündi-
gung reagieren. Erben, die nicht bereits vor-
her im Mietobjekt wohnten, haben keinen
Rechtsanspruch auf die Weiterführung des
Mietverhältnisses. Der Vermieter muss sich
demzufolge nicht gefallen lassen, dass zum
Beispiel der Enkel des verstorbenen Mieters
in die Wohnung einzieht, wenn er mit die-
ser Person unter «normalen» Umständen
nie einen Mietvertrag abgeschlossen hätte.
Der Vermieter ist dann zu einer ordentlichen
Kündigung berechtigt. Diese Kündigung ist
anfechtbar, der Erbe müsste allerdings be-
sondere Umstände anführen können, damit
die Kündigung wegen Missbräuchlichkeit
aufgehoben werden könnte. ■
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Das Kapprecht
Im Winter sind der von den Tannen herunterfallende Schnee und der
durch Wurzeln uneben gewordene Weg Thema im Nachbarrecht. Im
Frühling werden in voller Pracht er-blühende Bäume zum Anliegen.
Was getan werden kann, wenn überragende Äste und/oder eindringen-
de Wurzeln des Nachbarn das eigene Grundstück schädigen, regelt das
Schweizerische Zivilgesetzbuch in Art. 687 Abs. 1.

Das in obengenannter Ge-
setzesbestimmung festgehaltene
Recht des Grundstückeigentü-
mers, die vom Nachbargrundstück
auf sein Grundstück überragen-
den Äste und/oder Wurzeln bei
Schädigung und trotz angemesse-
ner Fristansetzung nicht beseitigt
wurden, zu kappen und für sich
zubehalten,wirdKapprechtgenannt.
Es ist ein Abwehrrecht, welches als
Selbsthilferecht des gestörten Nach-
barn ausgestaltet ist. Wenn er die
notwendigen Voraussetzungen einhält, be-
nötigt er keine richterliche Legitimation zum
Rückschnitt der überragenden Äste und/oder
Wurzeln, welche er danach für sich behalten
darf. Beachtet er die Voraussetzungen nicht
vorab, so zieht dies – bei entsprechender Kla-
ge – sowohl zivilrechtliche als auch strafrecht-
liche Folgen nach sich.

Voraussetzungen
Überragende Äste und/oder Wurzeln

Der Stamm eines Baumes muss vollstän-
dig auf dem Nachbargrundstück stehen und
die Äste und/oder Wurzeln müssen im Luft-
raum resp. Grund und Boden (sowie damit
fest verbundenen Bauten, Anlagen etc.) auf
das andere Grundstück ragen. Die beiden
benachbarten Grundstücke müssen im Eigen-
tum zweier Privatpersonen liegen.

Schaden durch überragende Äste
und/oder Wurzeln

Grundsätzlich kann der Nach-
bar nichts gegen überragende
Äste und/oder Wurzeln vorneh-
men. Wird er jedoch durch diese
erheblich geschädigt und damit
in seinem Eigentum verletzt, kann
er diese unter gegebenen Vor-
aussetzungen kappen. Als Schä-
digung gemäss Art. 687 Abs. 1
ZGB wird jede erhebliche, sprich
übermässige Beeinträchtigung

des Nachbargrundstücks angesehen. Dies
können beispielsweise entsprechende Be-
hinderungen in der Nutzung sein (Bewirt-
schaftung, Befahren, Begehen, Feuchtigkeit,
Schattenwurf etc.). Der Ortsgebrauch und
die jeweiligen spezifischen Gegebenheiten
werden zur Beurteilung der Übermässigkeit
herangezogen, wobei ein objektiver Mass-
stab angesetzt wird; das heisst relevant ist das
Empfinden durchschnittlicher Nachbarn.

Beschwerde und angemessene Frist zur
Beseitigung

Der erheblich geschädigte Eigentümer
hat den Nachbarn – aus Beweisgründen
schriftlich eingeschrieben – aufzufordern,
den nicht zu duldenden Zustand zu behe-
ben und empfehlenswerterweise mitanzu-
drohen, dass ansonsten die Absicht besteht,

lic. iur.
Sandra Heinemann,
tel. Rechtsberatung
HEV ZürichMeister-Küchen
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Grundlagen/Rechtliches
Prüfung der Sache und Mängelrüge/Beweislast/
Beweissicherung | Zeitpunkt der Instandstellung/
Nachträglich erkannte Mängel | Haftung/Haft-
pflichtversicherung | Normale Abnützung/über-
mässige Beanspruchung | Reparatur/Ersatz/Min-
derwert

Standard-Wohnungsabnahme
Vorbereitung | Durchführung

Sonderfälle
Estrich-/Kellerabteil nicht fertig geräumt | Alter
Mieter will selber Schäden beheben | Mieter
nicht mehr auffindbar | Investitionen des Mie-
ters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers
Dispersions-/Öl-/Silikon-/Kunstharzmattfarben/
Tapeten/Verputz/Gips | Nikotin-/Feuchtigkeits-
schäden | Preiskalkulation/Schätzung | Ma-
lerkosten | Wann ausbessern, wann ganz neu
streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung
Erstellung | Durchsetzung | Auflösung des Kau-
tionskontos

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 487 17 77, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Die Wohnungsabnahme
Freitag, 9. September 2011, 8.00 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt | Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister,

Betriebsökonom FH | Hans Barandun, Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die Wohnungsabnahme»
vom 9. September 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁
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vom Kapprecht Gebrauch zu machen. Diese
Beschwerde muss mit einer angemessenen,
genau bestimmten Frist gekoppelt sein.
Was angemessen ist, liegt im Streitfall im
richterlichen Ermessen (siehe dazu Art. 4
Abs. 2 ZGB). Die Vegetationsperioden sind
grundsätzlich einzuhalten. In der Regel
können Bäume daher in der Zeit von März
bis Oktober nicht geschnitten werden.
Ausserdem muss dem Nachbarn genügend
Zeit zur Durchführung resp. Organisation
eingeräumt werden.

Keine Beseitigung durch den Nachbarn in
dieser angemessenen Frist und Kostentragung

Wird der Nachbar nicht innert der ange-
messenen Frist selber tätig, darf der erheblich
geschädigte Eigentümer die Kappung eigen-
händig durchführen oder durch eine Hilfs-

person bis zur Grundstücksgrenze sorgfältig
und fachgerecht durchführen lassen. Die
Kosten trägt in jedem Fall der Kapprechts-
berechtigte. Dieser darf aber die gekapp-
ten Pflanzenteile auch für sich behalten.
Sollte der Betrag, welcher für die Kappung
aufgewendet werden müsste, die Holz-
kosten übersteigen, kann sich der erheb-
lich geschädigte Nachbar auch überlegen,
eine Negatorienklage (Art. 641 Abs. 2 ZGB)
oder eine Klage aus Besitzesstörung (Art. 928
ZGB, dieses Recht steht auch dem Mieter zur
Verfügung) zu erheben.

Für die Beurteilung, welcher Weg be-
schritten werden soll und ob eventuell, we-
gen Nichteinhaltung der kantonalrechtlichen
Pflanzenabstände, sogar eine andere Vorge-
hensweise vorteilhafter ist, kann es sich loh-
nen, sich vorab juristisch beraten zu lassen.■

Nachbarrecht
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Drucksachenverkauf

Bestellformular siehe Seite 418
Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch

Zeit für die Heizkostenabrechnung
Was das Wetter noch für Kapriolen machen wird, wissen wir nicht,
das Ende der rechnerischen Heizperiode steht jedenfalls vor der Tür,
und es gilt, sich um die Abrechnung zu kümmern.

po. In Anbetracht der Höhe der Kosten lohnt es sich, nicht
einfach die letztjährige Abrechnung als Vorlage zu benützen und
damit gegebenenfalls alte Fehler erneut zu begehen, sondern einmal
genauer zu prüfen, was verrechnet werden darf und was nicht. Es
wäre doch schade, im Nachhinein feststellen zu müssen, dass ein

Posten vergessen gegangen ist. Und es lohnt sich nicht, wegen
eines irrtümlich verrechneten Postens mit den Mietern in Streit
zu geraten.

Die einschneidendsten Folgen haben aber leider Fehler,
die nicht beim Ausfüllen des Heizkostenabrechnungsformulars

passieren, sondern schon beim Ausfüllen des Mietvertrags-
formulars. Hauseigentümer, welche nicht über professionelles Ver-

waltungsfachwissen verfügen, laufen Gefahr bei der Formulierung
Fehler zu begehen, die dazu führen können, dass Mieterinnen und

Mieter Rückforderungsansprüche stellen können, die weit in die Vergangenheit zurückreichen.
Welche Kosten darf man überhaupt neben dem Mietzins verlangen? Wie soll man

vorgehen, wenn die vereinbarte Regelung nicht mehr befriedigt? Die Antworten auf solche Fra-
gen und vieles mehr sind in den beiden Publikationen des HEV enthalten.

Die Verwendung des bewährten Heizkostenabrechnungformulares des HEV Zürich reduziert
sodann das Fehlerpotenzial und erleichtert erst noch die Arbeit.

Nebenkosten. Wegleitung zur Heiz- und Betriebskostenabrechnung
HEV Zürich. Diese Broschüre ist im Grundsatz in der ganzen Schweiz gültig, beschränkt sich aber
bei kantonalen Besonderheiten auf die Rechtsprechung und Praxis im Kanton Zürich.
42 Seiten, überarbeitete Auflage 2010, Artikel-Nr. 20032
Für Mitglieder Fr. 21.00 / 26.00 für Nichtmitglieder
Aktion bis 31.7.2011: Für Mitglieder Fr. 16.00 / 21.00 für Nichtmitglieder

Nebenkosten/Heizkosten
Thomas Oberle, HEV Schweiz, 180 Seiten, 4. überarbeitete Auflage 2009,
Artikel-Nr. 40098; für Mitglieder Fr. 29.50 / 33.50 für Nichtmitglieder

Formular Heizkostenabrechnung
Set à 2 Stück, Artikel-Nr. 20130; für Mitglieder Fr. 3.00 / 4.50 für Nichtmitglieder

po.
einfach
damit
genaue
wäre d

Poste
e
z

die
pas

form
waltu

Fehler

E. Jetzer
Inhaber:
Hans Müller

• Sonnen-Lamellenstoren In der Wässeri 16
• Rolladen-Reparatur-Service 8047 Zürich
• Neuanfertigungen Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48



Drucksachen

Bestellformular Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2007)

und Zürcher Wohnungsausweis Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN Englischübersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2007)
und Zürcher Wohnungsausweis (nur Kt. ZH) Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume
inkl. Allg. Bedingungen (1994) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2007) 2.50 3.50

■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung (1995) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4-seitig, Garnitur 3-fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten

für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00

H V ZürichE

✁



HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich effektiver Portokosten). Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2010) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20040B Mietzinsänderungsformular (blau, 1990) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2010) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00

Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen (2008) 28.00 32.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (2007) 35.00 45.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40055 Erben und Schenken (2009) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 89.00 104.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2010) NEU 6.00 8.00
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 8% MwSt.) 157.00 187.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.00 187.00
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.00 227.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2011/2012) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus (2004) 32.00 37.00
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2009) 24.00 28.00
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (2009) 29.50 33.50
20032 Nebenkosten-Wegleitung (2010) 16.00 21.00

Aktion bis 31.7.2011
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2009) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer (2006) 28.00 32.00
40085 Stockwerkeigentum (2009) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.00 8.00
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 21.00 26.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) NEU 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) NEU 39.50 44.50

✁
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Unser Garten

Da war einerseits der Garten meiner
Grosseltern, die für ihre zweiundzwanzig
Enkelkinder einen Gartenteil eingerichtet
hatten, wo wir eine hohe Schaukel, Reck-
stangen und Rundlauf rege nutzten, wo es
eine Mutprobe war, ins eiskalte Schwimm-
becken zu springen, und wir im Kinderhaus
auf einem Kochherd (mit giftigen Meta-
tabletten als Wärmeerzeuger!) Tee und Fer-

tigsuppen kochten, um uns nach dem Bad
wieder aufzuwärmen. Noch aufregender
war es allerdings – in der Hecke versteckt –,
die Menschen auf dem Weg ins nahe Spital
mit grusligen Geräuschen zu necken und zu
erschrecken.

Ganz anders war der Garten meiner El-
tern, welcher wenig Spielgeräte bot, da er
hauptsächlich für die Erwachsenen eingerich-

Barbara Scalabrin-Laube, Cottage Garten, 8453 Alten

Um es gleich vorwegzunehmen, ich wurde als Kind nicht «garten-
geschädigt» und musste – anders als viele meiner Gartenfreundinnen
und -freunde – nie stundenlang Kieswege jäten, beim Rüsten von
ganzen Wäschekörben voller Bohnen oder Erbsen helfen oder, statt ins
Schwimmbad zu gehen, Johannisbeeren pflücken. Ganz im Gegenteil er-
innere ich mich gern an die zwei wichtigsten Gärten in meiner Kindheit.

Ein Garten – auch für Kinder
Wer wohl ins
Tierhotel einzieht?
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haufen sind ein Hinweis, dass Maulwürfe
im Garten hausen. Stinkenden Kot hat der
Fuchs während der Nacht hinterlassen. Eines
Morgens blühen die Osterglocken, auf die
man so lange gewartet hat, und schon müs-
sen die Sonnenblumen ausgesät, die Kübel
mit Einjährigen bepflanzt und die Toma-
tensetzlinge eingekauft werden. Spannend
wird es, wenn Sohn oder Tochter beim Ein-
kaufen mitbestimmen, wenn sie gar einen
eigenen Topf bepflanzen dürfen. Vielleicht
wollen sie lieber Schnittsalat als Blumen in
ihrem Topf haben, warum nicht? Was aber,
wenn sie das Giessen vergessen? – Dann
müssen die guten «Gartengeister» (lies:
Mutter oder Vater) eingreifen und das Gie-
ssen übernehmen, denn mit Pflanzen ist es
wohl ganz ähnlich wie mit Haustieren: Die
Verantwortung für das Gedeihen liegt bei
den Erwachsenen.

Ist ein Garten nicht ein spannendes,
unendliches Abenteuer? – Es gibt so viel
zu entdecken und zu lernen, Schönes und
Trauriges. Vieles blüht auf, aber vieles ver-
geht auch wieder. Wie traurig ist es doch,
wenn man einen toten Vogel findet, wenn

die Nachbarskatze mit einer Maus im Maul
entwischt, wenn im Herbst die Blätter bunt
werden, aber nachher fallen? Anderseits
kann man Äpfel ernten, unzählige Tomaten
essen, Beeren pflücken und Sträusse schnei-
den. Im Schatten eines Gehölzes kann man
sich verstecken und die Welt vergessen, bis
man von lästigen Mücken vertrieben wird.
Und vielleicht helfen die Eltern beim Bau ei-
nes Tierhotels, gehen mit ihrem Kind durch
den Garten und machen auf einen beson-
ders schönen Storchenschnabel aufmerk-
sam. Sie zeigen, wie man sich die Früchte
des Ahorns auf die Nase klemmen kann. Mit
Schaudern lernt der Sohn giftige Pflanzen
kennen, und die Tochter darf einen Buchs
in Form schneiden. Die Liste der Beispiele
kann beliebig verlängert werden.

Wer mit den Kindern im Garten lebt,
bietet ihnen eine reiche und farbige Welt,
aber er oder sie wird auch selber vieles mit
andern Augen sehen, die Marienkäfer be-
obachten, die Zeichnung eines besonders
schönen Schneckenhauses beachten, einen
Wurm in die Hand nehmen und genauer
anschauen und abends über die Maulwürfe
nachlesen, um die Fragen vom Vortag be-
antworten zu können.

Der Garten aber bleibt das Reich der El-
tern, in dem die Kinder Gastrecht haben, es
mitbenutzen und mitbewohnen und als ein-
zigartigen Ort kennen und schätzen lernen.
Er ist ein Ort, wo man vielleicht heimlich
die erste Zigarette raucht, aber auch einen
770 Kilo schweren Kürbis ziehen möchte,
um den Weltrekord zu brechen, wo man
in der Hängematte liegt und von grossen
Taten träumt, aber wo man auch die alte
Katze gemeinsam beerdigt. Der Garten, ein
besonderer Ort für Eltern und für Kinder.
Das Beste aber kann einem passieren, wenn
man im eigenen Garten einen zukünftigen
Gärtner oder eine Gärtnerin (heran)zieht! ■

«Nastüechlibaum» Davidia involucrata
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Unser Garten

tet war: Dort schätzte ich das kleine Wäld-
chen vor allem wegen der giftigen Früchte
des Goldregens (Laburnum watereri), aber
auch den Brunnentrog, in dem ich oft ba-
dete, die verschiedenen Blumenbeete, die
vielen Verstecke, die Zwergobstbäume und
den Rasen, wo ich mein Zelt aufstellen konn-
te. Er war mein ganz privates Kinderzimmer:
Dort konnte ich mich zurückziehen, kann-
te jede Ecke und jedes Gehölz mit seinem
Namen, freute mich an den Verstecken der
Eidechsen und Blindschleichen und fing im
Frühjahr Maikäfer, welche ich nicht beson-
ders tierfreundlich behandelte. Kein Wunder,
wenn man weiss, dass man damals auf dem
Gemeindeamt bei Abgabe eines Kilos toter
Maikäfer zwanzig Rappen erhielt.

Unseren eigenen Garten planten wir als
kinderloses Ehepaar nicht für Kinder. Umso
mehr staune ich, wie sehr dieser von den
kleinen Gästen geschätzt wird, so sehr, dass
die sechsjährige Zara sich spontan aner-
bot, unseren Garten mit dem Haus sofort
zu übernehmen, da wir ja alt (Mitte 60!)
seien und sicher nicht mehr lange leben
würden. Andere sind etwas weniger for-
dernd. Sie schätzen die vielen Wege, beob-
achten die Frösche, hoffen die Ringelnatter
zu sehen, setzen sich unter das Mammut-
blatt (Gunnera manicata) und bestaunen
die «Nastüechli» am Taubenbaum (Davidia
involucrata).

Wenn ich über diese Erfahrungen und
die Erzählungen vieler Gartenfreundinnen
und -freunde nachdenke, fühle ich mich
in meiner Überzeugung bestätigt, dass ein
Garten in erster Linie für die Eltern geplant
sein sollte, die Kinder aber im Garten will-
kommen sind. Wer keinen eigenen Sand-
haufen, kein Spielhaus, keine Turngeräte
und oder Schaukeln hat, wird sich über die-
se an andern Orten freuen und sie dort gern
nutzen.

Wie aber soll man denn die Kinder im
Garten der Erwachsenen einbeziehen? – Ich
denke, dass es in einem Garten unzählige
Möglichkeiten gibt, um erste und prägen-
de Erfahrungen mit Pflanzen und Tieren
zu machen. Am besten geht man von
eigenen Erinnerungen aus: Denken Sie bloss
daran, wie es war, als ein Nachbarsbube mit
ihnen wettete, dass er einen lebendigen
Regenwurm herunterschlucken würde. Zu-
erst musste dieser gefunden werden, dann
schluckte er ihn tatsächlich! Oder wissen Sie
noch, wie es war, als sie heimlich und ver-
botenerweise die ersten Himbeeren pflück-
ten und ganz allein assen. Können Sie sich
erinnern, wie sie mit ihrer Mutter Rosen
schnitten, gemeinsam ein Kränzchen daraus
flochten und es am Umzug des Kinderfestes
stolz auf dem Kopf trugen?

Täglich passieren im Garten spannende
Geschichten. Da frisst eine Raupe an den
Brennnesseln. Später wird sie sich verpup-
pen und sich in ein prachtvolles Tagpfauen-
auge verwandeln. Plötzlich sind die Knospen
der Rosen mit Läusen übersät und an den
Wurzeln der Hosta nagt eine Maus. Erd-

Schnittsalat
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Ran an die Töpfe:

Blütenrausch mit Zwiebelblumen
Text und Fotos: Internationales Blumenzwiebel-Centrum IZB

Durch die Jahrhunderte haben Blumen-
töpfe den gärtnerischen Umgang mit Pflan-
zen bestimmt. Die Ägypter unter Pharaonin
Hatschepsut, die etwa von 1479 bis 1458
v.Chr. regierte, gehörten zu den Ersten,
die Gefässe benutzten, um die Pflanzen
von einem Ort zu einem anderen zu brin-
gen. Transport ist das eine, aber die «Be-
pflanzung» von Orten, Innenhöfen usw.,
die keine Bodenverbindung haben, ist sicher
das andere. Historische Wandgemälde zei-
gen Tontöpfe, die zum Transport der Bäume
(Commiphora myrrha) genutzt wurden, die
das duftende Harz Myrrhe produzieren. Im
alten Ägypten verwendete man bereits vor
3000 Jahren Myrrhe zur Einbalsamierung
und zur ordnungsgemässen Bestattung ei-
nes Leichnams.

Später dann hat der Kaiser von China,
Kublai Khan (1215 bis 1294), exotische
Pflanzen in Töpfen auf den Rücken von Ele-
fanten in sein Heimatland transportiert.

Die Meuterei auf der Bounty im Jahre
1789, bei der die Seeleute den ungeliebten
Kapitän Bligh überwältigten, ist fast jedem
ein Begriff. Doch wer erinnert sich, weshalb
William Bligh überhaupt zu einer Reise in
die Südsee aufbrach? Sein Auftrag war es,
Stecklinge des Brotfruchtbaums von Tahiti zu
den Antillen zu bringen. Auf diesen Inseln
arbeiteten zahlreiche Sklaven für ihre eng-
lischen Kolonialherren, und um ihre Ernäh-
rung zu gewährleisten, sollten die Brotfrucht-
bäume eingeführt und angepflanzt werden.
Bevor die Bounty in See stechen konnte,
musste sie für die Reise und den Transport

umgerüstet werden. Das Schiff verwandelte
sich in ein schwimmendes Treibhaus.

In den grössten Kabinen, das heisst der
Kapitänskajüte und einigen Mannschafts-
unterkünften, wurden spezielle Transport-
gestelle für die Pflanztöpfe aufgestellt. Die

Knollenbegonien überraschen mit einer
aussergewöhnlich langen Blütezeit.

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen
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Kabinen wurden für die empfindlichen
Brotfruchtpflanzen mit Oberlichtern sowie
einem ausgeklügelten Bewässerungs- und
Belüftungssystem versehen, die für opti-
male Transportbedingungen der Pflanzen
unter Deck sorgten. 1015 Jungpflanzen
traten in Tontöpfen eine Reise an, die dann
buchstäblich ins Wasser fiel. Die Pflanzen
samt Töpfen übrigens auch.

Erst im Jahr 1961 fand eine grundle-
gende Veränderung statt: Kunststofftöp-
fe hielten Einzug in Gewächshäuser und
Gartencenter. Bis heute werden die Pflan-
zen darin angeboten. Die Plastiktöpfe sind
meist nicht besonders hübsch, aber zum
Transport überaus zweck-mässig. Schliess-
lich kommt es auch in diesem Fall ganz auf
den Inhalt an.

Jetzt ist es allerhöchste Zeit, zum Topfgu-
cker zu werden, denn in den Gartencentern,
beim Floristen und auf dem Markt begeis-
tert ein Riesensortiment an vorgetriebenen
sommerblühenden Zwiebelblumen: Vor
allem Lilien, Dahlien, Begonien, Calla, Indi-
sches Blumenrohr und Sauerklee faszinieren
mit ihrem Formen- und Farbenreichtum.
Also immer ran an die Töpfe und ergeben
Sie sich dem Blütenrausch mit Zwiebelblu-
men! ■

Eine tolle Pflanzkombination sind
Calla und Dahlien.

Unser Garten
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch
P: Othmar Zottele
R: keine tel. Auskünfte;

pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti und Umgebung www.hev-rueti.ch
P: Richard Cathrein

Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50
R: Christoph Lerch lic. iur. RA

Tel. 044 210 11 55
E-Mail: rechtsberatung@hev-rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch
P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil–Rüschlikon–Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi,
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider, Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch
P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch
GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch

Tel. 044 789 88 90
P: Christian J. Huber

Wallisellen und Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS: HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Aus dem Kantonalverband

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch
P: Jörg Gossweiler

joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch
P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch
GS: Verwaltungsbüro Hofmann,

Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch
P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch

Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch
GS: Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg

Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46
P: Rudolf Ackeret
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch
P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch
P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch

Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.-Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle

Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20
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Aus dem Kantonalverband

In dieser Rubrik berichtet der Präsident des Kantonalverbandes,
Kantonsrat Hans Egloff, über Aktuelles aus dem HEV Kanton Zürich.

«Ladenhüter» endlich entsorgt

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

Kaum ein Abonnent unserer Monats-
schrift würde diese Rubrik zu Ende lesen
wollen, würde ich an dieser Stelle über eine
Seite hinweg zum Energiesparen aufrufen.
Sorgsamer Umgang mit Energie ist schlicht
ein Gebot der Zeit. Bestimmt haben das
längst alle begriffen – oder dann würde
auch mein Aufruf kaum noch etwas helfen.

Das Energiesparpotenzial der VHKA (Ver-
brauchsabhängige Heizkostenabrechnung)
bei Altbauten wird zwar immer beteuert,
wirklich glaubhaft quantifiziert werden
konnte dieses bisher aber nicht. Einigkeit
herrscht dagegen über die hohen Einfüh-
rungskosten. Diese würden nicht nur die
privaten Hauseigentümer belasten, sondern
auch die Genossenschaften des gemein-
nützigen Wohnungsbaus. Letztlich wäre
die Zeche von den Mietern zu begleichen,
auf welche die Kosten abgewälzt werden
könnten. Bei einer beispielhaften Untersu-
chung eines Mehrfamilienhauses bezahlen
drei Viertel der Bewohner mehr Nebenkos-
ten, als sie ohne VHKA berappen müssten.
Auch der Mieterverband hat sich daher nie
für die Einführung der VHKA bei Altbauten
ausgesprochen.

Im letzten Jahrhundert galt im Kanton
Zürich noch ein Obligatorium zur Installation
der Zähler für die VHKA auch in Altbauten.
Nach einem Vorstoss aus dem Kreise unseres
Verbandes (Parlamentarische Initiative der
Alt-Kantonsräte Egloff, Bertschi und Berset)
machte sich der Kantonsrat an eine entspre-
chende Änderung des Energiegesetzes und
hat das Obligatorium für Altbauten aufge-
hoben.

Immer wieder gab es Versuche aus links-
grünen Kreisen, um dieses Obligatorium
wieder einzuführen. In seiner Sitzung An-
fang des Monats hat der Kantonsrat einen
weiteren solchen Versuch endgültig abge-
lehnt und einen Ladenhüter entsorgt.

Nach dem Motto «Vernünftiges muss
nicht gesetzlich vorgeschrieben werden»
soll dies aber nicht heissen, dass künftig
einfach auf energiesparende Massnahmen
und den Einbau von Wärmemessgeräten
verzichtet werden soll. Gerade bei grösse-
ren Umbauvorhaben oder bei der Sanierung
des Heizungs- bzw. Leitungssystems ist die
Umrüstung jedenfalls zu prüfen. Zuletzt
wird aber wichtig sein, dass jeder – Vermie-
ter und Mieter – auch ohne gesetzlichen
Zwang bereit ist, seinen Beitrag zum Ener-
giesparen zu leisten. ■

Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.

Tramstrasse 68, 8050 Zürich
Telefon 044 311 90 62, Fax 044 311 77 67

www.lendenmann.ch

Alle Kaminfegearbeiten im mechanischen,
chemischen oder Hochdruckreinigungs-
Verfahren

Streicharbeiten an Blechgarnituren über Dach

Verkauf und Montage von Dach- und
Wohnraumdachfenstern

Estrichisolationen

Prompter Kontroll- und Reparaturservice

Kaminfeger- und Dach-Service

UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461
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Postfach
8038 Zürich


